
Jahresabschluss 2023 der Gemeinde Igersheim 
 
I. Feststellungsbeschluss und Ergebnisverwendung 

 
1. Aufgrund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der 

Gemeinderat am 21.05.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2023 mit folgenden 

Werten festgestellt: 

 

 



 

 

2. Behandlung des Jahresergebnisses  

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wird der Rücklage aus Überschüssen 

des ordentlichen Ergebnisses, das positive Sonderergebnis der Rücklage aus 

Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.  

 



 

 
 
II. Auslegung des Jahresabschlusses und des Lageberichts  

 

Nach § 95b Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg liegt der 

Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht in der Zeit vom 1. Juni bis 9. Juni 2026, je 

einschließlich – während der üblichen Dienststunden- im Rathaus Igersheim, Zimmer 

Nr. 21, zur öffentlichen Einsichtnahme aus.  

 

Igersheim, den 26.05.2026 

 

gez. Frank Menikheim 

Bürgermeister 


